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Beschlussvorlage
Gemeinde Bad Kleinen

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV08/2014-1270
öffentlich

21.02.2014
Bürgermeister

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 (durch Teilaufhebung) 
"Ortslage Hoppenrade" - Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 09.04.2014 Ausschuss für Bau-, Verkehrsangelegenheiten und Umwelt Bad Kleinen
Ö 07.05.2014 Gemeindevertretung Bad Kleinen

Beschlussvorschlag:
1. Die Gemeindevertretung billigt den vorliegenden Entwurf der 3. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 9 sowie die dazugehörige Begründung.

2. Die Gemeindevertretung beschließt, den Entwurf der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 einschließlich der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen. Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Öffentlichkeitsbeteiligung ortsüblich bekannt 
zu machen.

Sachverhalt:
Die Gemeindevertretung Bad Kleinen hat auf ihrer Sitzung am 19.06.2013 die Aufstellung 
der Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 (durch Teilaufhebung) in der 
Ortslage Hoppenrade beschlossen. Plangrundlage der 3. Änderung ist der rechtskräftige 
Bebauungsplan Nr. 3 in der Fassung der 2. Änderung. 

Aus der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, die im Dezember 2013/ 
Januar 2014 durchgeführt wurde, ergeben sich keine wesentlichen Änderungen. Hinweise, 
insbesondere zur Erstellung des Umweltberichtes und von Versorgungsträgern, wurden im 
vorliegenden Entwurf beachtet.

Aus heutiger Sicht sind die Planungsinhalte des Bebauungsplanes Nr. 9 zur Entwicklung von 
Gewerbegebieten beidseitig der Straße nach Losten in Hoppenrade nicht mehr umsetzbar. 
Die Gemeine stellt in der Begründung zum Entwurf nochmals klar, dass der Teilbereich 1 
lediglich Gegenstand der 3. Änderung ist. Für diesen Teilbereich 1 sollen die 
planungsrechtlichen Festsetzungen aufgehoben werden. Der Teilbereich 2 ist nicht 
Gegenstand der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9. Er ist jedoch Bestandteil der 
Planzeichnung, um die weiterhin gültigen Festsetzungen darzustellen.

Die Gemeindevertretung wird gebeten, den Entwurf zu billigen, damit die vorgeschriebene 
Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
durchgeführt werden kann. Gemäß den Maßgaben des Baugesetzbuches ist für die 
Aufhebung eines Bebauungsplanes ein Verfahren wie bei einer Aufstellung erforderlich.

Anlage/n:
Übersichtsplan, Planzeichnung A3 + Zeichenerklärung A3, Text Hinweise Entwurf, 
Zwischenabwägung
Begründung Anlage ALK- Übersichtsplan, Begründung Entwurf
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V



Übersichtsplan: 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 (durch Teilaufhebung) „Ortslage Hoppenrade“

Teilbereich 2 – 
Fortbestand des 

Bebauungsplanes

Teilbereich 1 – 
Teilaufhebung des 

Bebauungsplanes – 
Gegenstand der 
3. Änderung des 

Bebauungsplanes
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Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990

(BGBI. 1991 I  S. 58)

1. Festsetzungen für den Teilbereich 1 - Teilaufhebung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 6 und 8 BauNVO)

Mischgebiet mit vorwiegend gewerblicher Nutzung (§ 6 BauNVO)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 u.19 BauNVO)

Grundflächenzahl

Firsthöhe in m als Höchstmaß über dem Bezugspunkt

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

              Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Gehweg

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

               Grünflächen

Dauergrünland, öffentlich

Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Wasserflächen - Soll

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

und zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzen von Bäumen

Anpflanzen von Sträuchern

Erhalten von Bäumen

Erhalten von Sträuchern

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

zu Gunsten der Tierzucht Gut Losten GmbH & Co KG

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten

sind - Sichtdreieck bzw. Anbauverbot im 20 m - Streifen entlang

der Landesstraße

                         

               Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Teilbereiches 1

Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 9 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1 Abs. 4 BauNVO)

MI GE

GE

GRZ

FH

35

1

2. Darstellungen ohne Normcharakter für den Teilbereich 1 -

Teilaufhebung

               vorhandene Flurstücksgrenzen

             Flurstücksnummern

künftig fortfallend

in Aussicht genommene Grundstücksgrenzen

gesetzlich geschütztes Biotop (§ 2 LNatschG M-V)

3. Nachrichtliche Übernahme für den Teilbereich 1 -

Teilaufhebung (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungsleitung (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Gülleentsorgungsleitung, unterirdisch

4. Festsetzungen für den Teilbereich 2 - Fortbestand

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6 BauNVO)

             Mischgebiet mit vorwiegender Wohnnutzung (§ 6 BauNVO)

Mischgebiet mit vorwiegend gewerblicher Nutzung (§ 6 BauNVO)

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18 u. 19 BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Firsthöhe in m als Höchstmaß über dem Bezugspunkt

Bauweise, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

            Baugrenze

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsberuhigter Bereich

Flächen für Versorgungsanlagen und für die Abfallentsorgung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Elektrizität

Abwasser

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

             Grünflächen

Hausgarten, privat

Dauergrünland, öffentlich

Schutzpflanzung, privat

MI GE

MI W

MI

GRZ

II

FH

B

35

1

Wasserflächen u. Flächen für die Wasserwirtschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 u. Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen - Soll

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen -

Trinkwasserschutzzone III

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

und zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzen von Bäumen

Anpflanzen von Sträuchern

Erhalten von Bäumen

Erhalten von Sträuchern

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

zu Gunsten der Tierzucht Gut Losten GmbH & Co KG

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten

sind - Sichtdreieck bzw. Anbauverbot im 20 m - Streifen entlang

der Landesstraße                         

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Teilbereiches 2 -

Fortbestand des Bebauungsplanes Nr. 9 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1 Abs. 4 BauNVO)

Höhenfestpunkt des Landesvermessungsamtes

5. Darstellungen ohne Normcharakter für den Teilbereich 2 -

Fortbestand

             vorhandene bauliche Anlagen

              vorhandene Flurstücksgrenzen

              Flurstücksnummern

künftig fortfallend

gesetzlich geschütztes Biotop (§ 2 LNatschG M-V)

6. Nachrichtliche Übernahme für den Teilbereich 2 -

Fortbestand (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Hauptversorgungsleitung (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Gülleentsorgungsleitung, unterirdisch

T III
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Satzung der Gemeinde Bad Kleinen 
über die 

3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 
(durch Teilaufhebung) „Ortslage Hoppenrade“ 

 
 

 
 
 
 
 
 

Zwischenabwägung 
 

Bearbeitungsstand 19.03.2014 



 



Liste der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und Nachbar-
gemeinden für Bauleitplanungen der Gemeinde Bad Kleinen 
 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Bad Kleinen 
 
Behörden- und TÖB-Beteiligung  
im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
       Stellungnahme mit 
       Schreiben vom Posteingang am 
 
Amt für Raumordnung und    18.12.2013  23.12.2013 
Landesplanung Westmecklenburg     
Schloßstraße 6-8 
19053 Schwerin 
 
Landkreis Nordwestmecklenburg   06.01.2014  09.01.2014 
Die Landrätin      
Postfach 1565 
23958 Wismar 
 
Staatliches Amt      07.01.2014  13.01.2014 
für Landwirtschaft u. Umwelt     
Westmecklenburg 
Bleicherufer 13 
19053 Schwerin 
 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz    
und Geologie M-V 
Postfach 1338 
18263 Güstrow 
 
Landesforst M-V        
-Anstalt des öffentlichen Rechts- 
Forstamt Schönberg   
An der B 105 
23936 Gostorf 
 
Straßenbauamt Schwerin    17.12.2013  23.12.2013 
Pampower Straße 68 
19061 Schwerin 
 
Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege 17.12.2013  19.12.2013 
-Archäologie und Denkmalpflege- 
Postfach 11 12 52 
19011 Schwerin 
 
Wasser- und Bodenverband   23.12.2013  23.12.2013 
"Wallensteingraben-Küste" 
Am Wehberg 17 
23972 Dorf Mecklenburg 
 

       Stellungnahme mit 
       Schreiben vom Posteingang am 
 
Zweckverband Wismar    15.01.2014  20.01.2014 
Dorfstraße 28 
23972 Lübow 
 
Deutsche Telekom AG      
Technikniederlassung 
Postfach 229 
14526 Stahnsdorf 
 
E.DIS AG      03.12.2013  05.12.2013 
Am Stellwerk 12 
18233 Neubukow 
 
e.on Hanse      28.11.2013  28.11.2013 
Betriebsführung für Gasversorgung 
Wismar Land GmbH 
Jägersteg 2 
18246 Bützow 
 
Verbundnetz Gas AG,    05.12.2013  06.12.2013 
GDM/Genehmigungswesen 
Postfach 241263 
04332 Leipzig 
 
Industrie- und Handelskammer   03.01.2014  06.01.2013 
zu Schwerin 
Schlossstraße 17 
19053 Schwerin 
 
Handwerkskammer Schwerin     
Friedenstraße 4a 
19053 Schwerin 
 
Bergamt Stralsund     11.12.2013  12.12.2013 
Frankendamm 17 
18439 Stralsund 
 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 06.12.2013  10.12.2013 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 
Kompetenzzentrum Baumanagement Kiel 
Feldstraße 234 
24106 Kiel 
 
Amt für Arbeitsschutz und technische    
Sicherheit Schwerin, Gewerbeaufsicht 
Lankower Straße 11-15 
19057 Schwerin 
 



       Stellungnahme mit 
       Schreiben vom Posteingang am 
 
Landesamt für Brand- und    06.02.2014  06.02.2014 
Katastrophenschutz M-V 
Graf-Yorck-Straße 6 
19061 Schwerin 
 
Landgesellschaft M-V    29.11.2013  02.12.2013 
Lindenallee 2a 
19067 Leetzen 
 
Betrieb für Bau und Liegenschaften M-V 05.12.2013  09.12.2013 
Geschäftsbereich Schwerin 
Werderstraße 4 
19055 Schwerin 
 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben     
Ellerstraße 56 
53119 Bonn 
 
Kirchenkreisverwaltung       
23966 Wismar 
 
Polizeipräsidium Rostock    03.01.2014  03.01.2014 
Polizeiinspektion Wismar 
Rostocker Str. 80 
23970 Wismar 
 
 

Nachbargemeinden       
 
Gemeinde Groß Stieten 
Gemeinde Dorf Mecklenburg   10.12.2013 
Gemeinde Hohen Viecheln 
Gemeinde Bobitz 
über Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen 
Am Wehberg 17  
23972 Dorf Mecklenburg 
 
 
Gemeinde Zickhusen 
Gemeinde Lübstorf    
über Amt Lützow-Lübstorf 
Dorfmitte 24 
19209 Lützow 
 



 
Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger      Zwischenabwägung der Gemeinde Bad Kleinen 
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Die allgemeinen Ausführungen werden durch die Gemeinde zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung wird am weiteren 
Planverfahren beteiligt. 
 
 

Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen und den Planungs-
zielen werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
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Die Ausführungen zur raumordnerischen Bewertung werden zur 
Kenntnis genommen. Sie sind in der Begründung bereits enthalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die abschließenden Hinweise nimmt die Gemeinde zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahmen der Fachdienste werden nachfolgend behandelt.  
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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass der Planung kei-
ne Belange entgegenstehen. 
 

Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass aus wasserwirtschaft-
licher Sicht keine Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass der Planung kei-
ne Belange entgegenstehen. 
 

Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass grundsätzlich Einver-
ständnis mit der Planung besteht und sich im Vergleich zur Ursprungs-
planung keine wesentlichen anderen bodenschutzrechtlichen Aspekte 
ergeben.  
Die Hinweise zu Bereichen außerhalb des Plangebietes werden durch 
die Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Belange der Planung entge-
genstehen, die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung berück-
sichtigt werden müssen. 
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1. Eingriffsregelung 
Neben dem Entfall der Grünflächen 1 und Teilbereiche der Grünfläche 
2 wird auch der Großteil der Flächen, die für eine gewerbliche Nutzung 
vorgesehen waren, aufgehoben. Der Nachweis, dass die verbleiben-
den Grünflächen den Kompensationsbedarf ausreichend abdecken, 
wird im Umweltbericht ergänzt. Dabei wird die im ursprünglichen Be-
bauungsplan Nr. 9 angewandte Berechnungsmethode benutzt.  

 
2. Artenschutz 
Zu 2.1 Es werden Ausführungen zu artenschutzrechtlichen Belangen 
ergänzt. Diese Ausführungen beschränken sich auf eine Relevanzprü-
fung/ Potentialabschätzung. Von einem Eintreten eines Verbotstatbe-
standes gemäß § 44 wird nicht ausgegangen, da mit der der 3. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 9 (Teilaufhebung des Bebauungspla-
nes) keine Veränderungen der vorhandenen Habitatstrukturen verbun-
den sind.  
 
Zu 2.2 Im Rahmen der Ergänzung der artenschutzrechtlichen Ausfüh-
rungen erfolgt eine Beschreibung der vorhandenen Habitatstrukturen, 
woraus sich die potentiell zu erwartenden Arten ableiten. Die Aussage 
wird somit ergänzt und klargestellt. Als potentiell vorkommende Arten-
gruppen werden Brutvögel, Amphibien und Reptilien herausgearbeitet.  
 
Zu 2.3 Der Teilbereich 2 verbleibt als rechtskräftiger Teil des Bebau-
ungsplanes Nr. 9. Die damit verbunden Eingriffe wurden nach den da-
maligen gültigen Rechtsgrundlagen behandelt und bewertet. Eine 
nachträgliche Darstellung von artenschutzrechtlichen Belangen für den 
bereits rechtskräftigen Bebauungsplan wird daher für nicht notwendig 
erachtet. 
 
Zu 2.4 Die Hinweise und Festsetzungen für den Teilbereich 2 wurden 
aus den rechtskräftigen Satzungen übernommen. Sie haben weiterhin 
Gültigkeit. In diesem Fall erfolgt jedoch eine redaktionelle Anpassung 
des genannten Satzes. „… Das ausgehobene Material ist in enger Ab-
stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Nutzer der 
angrenzenden Ackerfläche (Tierzucht Losten GmbH & Co. KG) abzu-
tragen und zu entsorgen bzw. wiederzuverwenden. …“  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 



 
Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger      Zwischenabwägung der Gemeinde Bad Kleinen 

 6

 

 
 
Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass der Planung kei-
ne Belange entgegenstehen. 
 

Die Gemeinde nimmt ebenfalls zur Kenntnis, dass aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht keine weiteren Hinweise oder Anregungen be-
stehen. 
 
 
Die Hinweise auf die gültigen Rechtsgrundlagen werden durch die 
Gemeinde Bad Kleinen zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass durch die Fach-
dienste Öffentlicher Gesundheitsdienst, Ordnung/ Sicherheit und Stra-
ßenverkehr sowie Bau und Gebäudemanagement keine Hinweise und 
Bedenken bestehen. 
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Die Hinweise zum Brandschutz werden durch die Gemeinde zur 
Kenntnis genommen. Mit der Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
werden planungsrechtliche Regelungen aufgehoben. Die Errichtung 
von Gebäuden nunmehr nicht mehr Planungsziel. Im Rahmen der vor-
liegenden Planung ergibt sich kein weiteres Erfordernis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise und Anmerkungen werden durch die Gemeinde nachfol-
gend behandelt. 

 
Zu I. Die allgemeinen Ausführungen zum Inhalt der Planung werden 
durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
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Weiter zu I. 
Die Ziele der Teilaufhebung und damit die Rücknahme von gewerbli-
chen Bauflächen werden im Rahmen einer künftigen Änderung des 
Flächennutzungsplanes auch auf der Ebene der vorbereitenden Bau-
leitplanung berücksichtigt. 
 
Zu II. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Hinweise und 
Bemerkungen gegeben werden. 
 
Zu III. Die hier aufgeführten Hinweise zur Planzeichnung beziehen sich 
auf den weiterhin rechtskräftigen Teil des Bebauungsplanes Nr. 9, der 
nicht Bestandteil der vorliegenden 3. Änderung (durch Teilaufhebung) 
ist. Die Hinweise werden daher durch die Gemeinde nur zur Kenntnis 
genommen und finden in der 3. Änderung keine Berücksichtigung.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur Planzeichenerklärung keine 
Hinweise bestehen.  
Die hier aufgeführten Hinweise zum Teil B - Text beziehen sich auf 
den weiterhin rechtskräftigen Teil des Bebauungsplanes Nr. 9, der 
nicht Bestandteil der vorliegenden 3. Änderung (durch Teilaufhebung) 
ist. Die Hinweise werden daher durch die Gemeinde nur zur Kenntnis 
genommen und finden hier keine Berücksichtigung.  
 
 
 
 
Zu IV. Die Hinweise zur Begründung werden durch die Gemeinde be-
rücksichtigt. 
 
Die Begründung wird um Ausführungen zur gewerblichen Entwicklung 
ergänzt. Durch die Rücknahme von Bauflächen in Hoppenrade beste-
hen Potentiale, die künftig im Hauptort Bad Kleinen entwickelt werden 
könnten (nach entsprechender planungsrechtlicher Vorbereitung). 
 
Die Stellungnahme des Kataster- und Vermessungsamtes wird nach-
folgend behandelt. 



 
Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger      Zwischenabwägung der Gemeinde Bad Kleinen 

 9

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Teilbereich 1 wird der rechtskräftige Bebauungsplan aufgeho-
ben. Dieser ist Gegenstand der vorliegenden 3. Änderung. Als Plan-
grundlage für die Darstellungen der Planzeichnung dient der rechts-
kräftige Bebauungsplan und damit auch die damals gültige Kataster-
grundlage. Zur Verdeutlichung des aktuellen Katasterbestandes wird 
als Anlage zur Begründung ein Auszug aus der derzeitigen Liegen-
schaftskarte mit Kennzeichnung des Teilbereiches 1 beigefügt.  
 
Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass im Bereich der 
Planung diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes 
vorhanden sind. Durch die Ziele der Teilaufhebung sind diese nicht 
betroffen, da mit der Planung die derzeitigen bauleitplanerischen Re-
gelungen aufgehoben werden. Die aktuelle Bestandnutzung wird durch 
die Aufhebung von Planungszielen nicht berührt. Hinweise zu Aufnah-
me- und Sicherungspunkte des Lagenetzes in Bereichen an der Lan-
desstraße sowie an der Lostener Straße werden jedoch in die Begrün-
dung aufgenommen. 
Die Hinweise zur Sicherung bzw. Wiederherstellung von Aufnahme- 
und Sicherungspunkten werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus landwirtschaftlicher Sicht 
keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 

 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet in keinem 
Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet und 
daher keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass naturschutzfachliche Belange 
des StALU nicht betroffen sind. Die untere Naturschutzbehörde des 
Landkreises wurde am Aufstellungsverfahren beteiligt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine wasserwirtschaftlichen 
Bedenken bestehen. 
 
 
 

Der Landkreis wurde am Aufstellungsverfahren beteiligt. Hinweise zu 
Altlasten innerhalb des Plangebietes wurden nicht gegeben. 
 
 

Die Hinweise zur Mitteilungspflicht werden durch die Gemeinde zur 
Kenntnis genommen. Ziel der vorliegenden Planung ist die Teilaufhe-
bung des Bebauungsplanes Nr. 9, daher ist dieser Hinweis für die Pla-
nung entbehrlich. 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine immissionsschutz- so-
wie abfallrechtlichen Bedenken bestehen. 
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Die allgemeinen Ausführungen zur Landesstraße 031 werden durch 
die Gemeinde zur Kenntnis genommen. Hinweise dazu werden in der 
Begründung ergänzt. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass gegen die Aufhebung des 
Teilbereiches 1 keine verkehrlichen, straßenbaulichen und straßen-
rechtlichen Bedenken bestehen.  
 
Es handelt sich bei den vorgelegten Unterlagen nicht um eine überar-
beitete Entwurfsfassung. Der fortbestehende, rechtskräftige Teil des 
Bebauungsplanes ist lediglich dargestellt und mit Teilbereich 2 be-
zeichnet, um die weiterhin gültigen Festsetzungen auf einer Planunter-
lage darzustellen. Dieser Sachverhalt wird in der Begründung noch-
mals deutlicher dargestellt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass nach gegenwärtigem Kennt-
nisstand Bau- und Kunstdenkmale bekannt sind, die von der Planung 
berührt werden. Die Anlage 1 der Stellungnahme wird nachfolgend 
behandelt. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Vorhabengebiet keine Bo-
dendenkmale bekannt sind. 
 
Die Erläuterungen zu Denkmalen werden durch die Gemeinde zur 
Kenntnis genommen. 
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Die gegebenen Hinweise werden durch die Gemeinde zur Kenntnis 
genommen. 
Innerhalb des Teilbereiches 1, der nur Gegenstand der 3. Änderung ist 
und mit der vorliegenden Planung aufgehoben wird, sind keine bauli-
chen Anlagen vorhanden. Somit geht die Gemeinde davon aus, dass 
auch keine Baudenkmale betroffen sein können.  
Für den Teilbereich 2 behält der rechtskräftige Bebauungsplan seine 
Gültigkeit, dieser ist nicht Bestandteil der vorliegenden 3. Änderung. 
Insofern ergeben sich auch Sicht der Gemeinde für die aktuelle Pla-
nung keine denkmalpflegerischen Belange.  
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Die Hinweise sind allgemeingültig und werden durch die Gemeinde zur 
Kenntnis genommen. Innerhalb des Teilbereiches 1 sind Erdarbeiten 
zur Herstellung von baulichen Anlagen nicht vorgesehen. Die künftige 
Nutzung regelt sich gemäß § 35 BauGB für Flächen im Außenbereich. 
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Die Hinweise zu den vorhandenen Entwässerungsanlagen in Hoppen-
rade werden durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. Die Anla-
gen befinden sich im südwestlichen Teil der Ortslage, der nicht Ge-
genstand der vorliegenden 3. Änderung ist. Insofern ergeben sich für 
die Bauleitplanung keine Erfordernisse.  
Die Hinweise zur Erstellung eines Entwässerungskonzeptes sowie zur 
Einleitung von Niederschlagswasser in ein Gewässer II. Ordnung 
nimmt die Gemeinde zur Kenntnis.  
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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass keine wasser-
wirtschaftlichen Belange des Zweckverbandes berührt werden. 
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Die Gemeinde hat die Unterlagen der E.DIS AG geprüft. Innerhalb des 
Teilbereiches 1, für den der Bebauungsplan Nr. 9 aufgehoben wird, 
sind Leitungen vorhanden. Hinweise dazu werden in die Begründung 
aufgenommen. 
 
Die allgemeingültigen Ausführungen werden durch die Gemeinde zur 
Kenntnis genommen und sind grundsätzlich im Zuge von Maßnahmen 
und Planungen zu beachten.  
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Der Hinweis wird durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
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Leitungen im Teilbereich 1, der nur Gegenstand der vorliegenden 
3. Änderung des Bebauungsplanes ist. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass innerhalb des Plangebietes 
Versorgungsanlagen vorhandenen sind. Dabei handelt es sich um eine 
Gashochdruckleitung, die auf Grundstücken östlich der Lostener Stra-
ße verläuft. Hinweise dazu werden in die Begründung aufgenommen.  
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Die Hinweise zu den beiliegenden Planauszügen werden durch die 
Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Hinweise zur Kennzeichnung der vorhandenen Hochdruckgasleitung in 
der Örtlichkeit werden in der Begründung ergänzt. 
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Es wird durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen, dass keine An-
lagen oder Planungen des Unternehmens berührt werden. 
 
Sofern sich Änderungen in Bezug auf den Geltungsbereich ergeben, 
erfolgt die erneute Beteiligung. 
Andere Ver- und Entsorgungsträger wurden am Planaufstellungsver-
fahren beteiligt. 
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Die Gemeine Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass sich aus Sicht der 
IHK gegenwärtig keine Hinweise, Anregungen und Einwendungen er-
geben. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine bergbaulichen Belange 
berührt werden und aus Sicht des Bergamtes Stralsund keine Einwän-
de oder ergänzenden Anregungen vorgebracht werden. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Belange der Bundeswehr 
berührt werden, da das Plangebiet innerhalb des Interessengebietes 
der Luftverteidigungsanlage Elmenhorst liegt.  
Es wird ebenfalls zur Kenntnis genommen, dass dennoch keine Be-
denken bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der landesrelevan-
ten Gefahrenabwehr im Bereich von Brand- und Katastrophenschutz 
keine Bedenken bestehen.  
Von der Planung berührte kommunale Behörden wurden an der Auf-
stellung der Planung beteiligt. 
 
Der Hinweis zu Munitionsfunden ist grundsätzlich zu beachten. Bau-
maßnahmen im Teilbereich 1, der nur Gegenstand der 3. Änderung ist, 
werden nicht verfolgt, daher ergeben sich für den Bauleitplan keine 
Erfordernisse. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der Landgesell-
schaft keine Einwände bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken erhoben sowie 
keine Anregungen vorgetragen werden. 
 
Der Hinweis zur Beteiligung anderer Fachverwaltungen wird zur 
Kenntnis genommen. Alle Fachverwaltungen, deren Aufgabenbereich 
von der Planung berührt wird, wurden an der Planaufstellung beteiligt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass aus polizeilicher Sicht keine 
Bedenken bestehen. 
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Die Gemeinde Bad Kleinen nimmt zur Kenntnis, dass durch die Ge-
meinde Dorf Mecklenburg weder Hinweise noch Bedenken geäußert 
werden. 
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TEIL 1 - BEGRÜNDUNG 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Anlass und Ziel der Planaufstellung 
 
Die Gemeinde Bad Kleinen hat am 10.10.1996 den Bebauungsplan Nr. 9 für die 
Ortslage Hoppenrade als Satzung beschlossen. Durch öffentliche Bekanntmachung 
hat die Satzung mit dem 27.11.1997 Rechtskraft erlangt. 
Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes wurde für Flächen in Hop-
penrade aufgestellt, die ursprünglich nicht Bestandteil des Bebauungsplanes waren. 
Nach Satzungsbeschluss am 04.10.2000 wurde diese 1. Änderung und Ergänzung 
am 29.02.2002 rechtskräftig. Die 2. Änderung, die mit 01.02.2007 rechtkräftig wurde, 
bezieht sich auf einen kleinen Teilbereich zwischen Landesstraße und Straße „Am 
Dorfteich“.  
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Herstellung einer städtebaulichen Ordnung inner-
halb der bestehenden Ortslage Hoppenrade sowie die Entwicklung von Flächen 
beidseitig des Weges nach Losten. So wurden innerhalb der Ortslage Mischgebiete 
und Grünflächen ausgewiesen. Entlang des Weges nach Losten erfolgte im Wesent-
lichen die Festsetzung von Gewerbegebieten. Zur Abgrenzung gegenüber den 
angrenzenden Ackerflächen wurde eine Grünfläche festgesetzt. 
 
Aus heutiger Sicht sind die Planungsinhalte des Bebauungsplanes Nr. 9 teilweise 
nicht mehr umsetzbar. Durch die Festsetzung der Gewerbegebietsflächen wurde 
Baurecht für die Errichtung von kleinteiligen Gewerbebetrieben geschaffen. Unter 
Berücksichtigung der zurückliegenden und aktuellen Gewerbeentwicklung im Bereich 
von Bad Kleinen ist jedoch festzustellen, dass für eine solche bauliche Nutzung in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Ortslage Hoppenrade kein Bedarf besteht. 
 
Mit der Aufhebung einer Teilfläche des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, die 
aus heutiger Sicht überdimensionierten Gewerbegebietsflächen zurückzunehmen 
und damit eine städtebaulich sinnvolle Ortsrandgestaltung auch in der Bauleitpla-
nung zu dokumentieren.  
 
Im Rahmen der 3. Änderung soll nun der Bebauungsplan Nr. 9 für die festgesetzten 
Gewerbegebiete und die daran angrenzenden Ausgleichs- und Grünflächen (Teilbe-
reich 1) aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung Bad Kleinen hat auf ihrer 
Sitzung am 19.06.2013 die Aufstellung der Satzung über die 3. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 9 (durch Teilaufhebung) in der Ortslage Hoppenrade 
beschlossen. 
 
1.2 Lage und räumlicher Geltungsbereich  
 
Die Ortslage Hoppenrade liegt nördlich von Bad Kleinen in einer Entfernung von et-
wa 2 km. Sie ist über die Landesstraße L 031 an das übergeordnete Straßen-
verkehrsnetz angebunden. 
 
Das Plangebiet der rechtskräftigen Satzung erstreckt sich auf die gesamte Ortslage 
Hoppenrade, die nördlich der Landesstraße L 031 liegt, sowie auf Flächen westlich 
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und östlich der Straße nach Losten (Lostener Straße) in direkter Nachbarschaft zum 
bebauten Siedlungsbereich von Hoppenrade. 
Die rechtskräftige Satzung soll für den in der Planzeichnung gekennzeichneten, 
schwarz-weiß dargestellten Teilbereich 1 mit einer Größe von 10,4 ha aufgehoben 
werden. Nur der Teilbereich 1 ist Gegenstand der vorliegenden 3. Änderung des Be-
bauungsplanes.  
 
Der Teilbereiche 2, für die die rechtskräftige Satzung fortbesteht, ist etwa 12,3 ha 
groß und in der Planzeichnung farbig dargestellt. Mit der vorliegenden 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 9 werden Planinhalte des weiterhin rechtskräftigen Teils 
(Teilbereich 2) nicht überarbeitet oder geändert. Die Darstellung erfolgt lediglich, um 
die weiterhin rechtkräftigen Festsetzung aufzuzeigen. 
 

 
Luftbild (Quelle: gaia.mv) 
 
1.3 Planungsrecht, Flächennutzungsplanung und Raumordnung  
 
Die Gemeinde Bad Kleinen verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan, in 
der Fassung der 2. Änderung, die seit dem 29.11.2012 wirksam ist. Die Ziele des 
Bebauungsplanes in der derzeit rechtskräftigen Fassung stimmen mit den Darstel-
lungen des wirksamen Flächennutzungsplanes überein. Durch die vorliegende 
3. Änderung des Bebauungsplanes werden die Planungsziele für den Teilbereich 1 
aufgehoben. Daraus ergibt sich das Erfordernis, den Flächennutzungsplan an die 
neuen Ziele der Gemeinde Bad Kleinen anzupassen. Die Übereinstimmung zwischen 
vorbereitender und verbindlicher Bauleitplanung wird im Zuge einer künftigen Ände-
rung des Flächennutzungsplanes hergestellt. Die Ziele der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 stehen den städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten der 
Gemeinde nicht entgegen. Die gewerbliche Entwicklung soll sich in Zentren, Hauptor-

Teilbereich 2 – 
Fortbestand des 

Bebauungsplanes 

Teilbereich 1 – 
Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes 
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ten der Gemeinden vollziehen. Durch die Rücknahme von Bauflächen in Hoppenrade 
bestehen somit Potentiale, die künftig im Hauptort Bad Kleinen (Grundzentrum) ent-
wickelt werden könnten (nach entsprechender planungsrechtlicher Vorbereitung).  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes mit Umweltbericht wird mit dem zweistufigen 
Beteiligungsverfahren entsprechend § 1 Abs. 8 BauGB durchgeführt. Es erfolgt als 
erster Verfahrensschritt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 
2 BauGB. 
Aus der frühzeitigen Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, die im Dezember 
2013/ Januar 2014 durchgeführt wurde, ergeben sich keine wesentlichen Änderun-
gen. Hinweise, insbesondere zur Erstellung des Umweltberichtes und von 
Versorgungsträgern, wurden im vorliegenden Entwurf beachtet. 
 
Entschädigungsansprüche nach § 42 BauGB können durch die Aufhebung der Sat-
zung für den Teilbereich 1 bei der Gemeinde Bad Kleinen nicht geltend gemacht 
werden, da die 7-Jahresfrist gemäß § 42 Abs. 2 BauGB nach Rechtskraft mit 
27.11.1997 der Ursprungssatzung, in dem auch der Teilbereich 1 liegt, überschritten 
ist.  
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Satzung sind: 
 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.1.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. Nr. 3, 
22.1.1991) einschließlich aller rechtsgültigen Änderungen, 

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18.04.2006 (GVOBl. M-V S. 102) einschließlich aller 
rechtsgültigen Änderungen 
 

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Als Plangrundlagen dienen der rechtskräftige Ursprungsplan, die 1. Änderung und 
Ergänzung sowie die 2. Änderung der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 9, ein 
Auszug aus der Liegenschaftskarte der Flur 1 in der Gemarkung Hoppenrade sowie 
die Topographische Karte im Maßstab 1:10000 vom Landesamt für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern. 
Für den Teilbereich 1 wird der rechtskräftige Bebauungsplan aufgehoben. Dieser ist 
Gegenstand der vorliegenden 3. Änderung. Als Plangrundlage für die Darstellungen 
der Planzeichnung dienen der rechtskräftige Bebauungsplan und damit auch die da-
mals gültige Katastergrundlage. Zur Verdeutlichung des aktuellen Katasterbestandes 
wird als Anlage zur Begründung ein Auszug aus der derzeitigen Liegenschaftskarte 
mit Kennzeichnung des Teilbereiches 1 beigefügt.  
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Das Gebiet der Gemeinde Bad Kleinen befindet sich im Südosten des Landkreises 
Nordwestmecklenburg und liegt am Nordufer des Schweriner See. In der Gemeinde 
leben etwa 3.645 Einwohner (Stand 31. Dezember 2011). Sie ist der Verwaltung des 
Amtes Dorf Mecklenburg – Bad Kleinen mit Sitz in Dorf Mecklenburg zugeordnet.  
 
Das Gemeindeterritorium umfasst eine Fläche von etwa 22,43 km². Zu der Gemeinde 
Bad Kleinen gehören die Ortsteile Fichtenhusen, Gallentin, Glashagen, Hoppenrade, 
Losten, Niendorf und Wendisch Rambow. Nachbargemeinden von Bad Kleinen sind 
im Westen die Gemeinden Zickhusen und Bobitz, im Norden die Gemeinden Groß 
Stieten und Dorf Mecklenburg, im Osten die Gemeinde Hohen Viecheln und im Sü-
den die Gemeinde Lübstorf.  
 
Die nächstgelegene Zentren sind im Süden die Landeshauptstadt Schwerin (Ober-
zentrum) und im Norden die Hansestadt Wismar (Mittelzentrum). Bad Kleinen selbst 
ist als Grundzentrum im Zentralörtlichen System eingestuft. 
 
Hauptverkehrsachsen bilden die Bundesstraße B 106, zwischen Wismar und Schwe-
rin, sowie die Landesstraße L 031. Über die Bundes- und Landesstraße ist die 
Gemeinde an das überregionale Straßennetz sehr gut angebunden. Der Bahnhof in 
Bad Kleinen hat überregionale Bedeutung. Hier kreuzen sich die Strecken Hamburg-
Lübeck-Rostock-Stralsund und Berlin-Schwerin-Wismar. 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM 2011) 
werden der Gemeinde Bad Kleinen unterschiedliche Funktionen zugeordnet. Die 
Gemeinde befindet sich im Ländlichen Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis, im Vor-
behaltsgebiet Landwirtschaft sowie im Tourismusentwicklungsraum. Teile des 
Gemeindegebietes befinden sich des Weiteren im Vorbehalts- und Vorranggebiet 
Trinkwasserschutz sowie im Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Landschaftspflege.  
 
 
2.  Planungskonzept 
 
2.1 Ausgangssituation 
 
Für die Ortslage Hoppenrade besteht die rechtskräftige Satzung über den Bebau-
ungsplan Nr. 9 in der Fassung der 2. Änderung, die die Grundlage der Planung 
bildet. 
 
Der Teilbereich 1, für den die Teilaufhebung durch die 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 9 erfolgt, bezieht sich auf die Flächen nördlich des Landessstraße L031 
und östlich der Lostener Straße sowie auf Flächen, die nördlich der vorhandenen 
bebauten Grundstücke westlich der Lostener Straße liegen.  
Die Flächen stellen sich im aktuellen Bestand als Ackerflächen dar. Im Nordosten 
sowie Westen des Teilbereiches 1 sind gesetzlich geschützte Biotope, Kleingewäs-
ser, vorhanden. Parallel, auf der westlichen Seite, der Straße nach Losten befindet 
sich eine Hecke, die ebenfalls gesetzlich geschützt ist.  
Innerhalb des Teilbereiches 1 sind keine Ziele des bisher rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes umgesetzt.  
 



Umweltbericht zur Satzung der Gemeinde Bad Kleinen über die  
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 (durch Teilaufhebung) „Ortslage Hoppenrade“ - Entwurf 

 

6 

Der in der Planzeichnung dargestellte Teilbereich 2, für den der Bebauungsplan auch 
weiterhin besteht, umfasst die übrigen Flächen der Ortslage Hoppenrade nördlich der 
Landesstraße L 031 sowie beidseitig der Straße „Am Dorfteich“.  
 
2.2 Planungsziel der Änderung 
 
Ziel der Gemeinde Bad Kleinen ist es, die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes Nr. 9 in der Fassung der 2. Änderung für den Teilbereich 1 aufzuheben. 
Innerhalb des Teilbereiches 1 wurden keine Vorhaben gemäß den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes Nr. 9 realisiert. 
 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 9 für den Teilbereich 1 werden diese 
Flächen künftig dem Außenbereich zugeordnet. Die Realisierung von sonstigen Vor-
haben unterliegt damit dem § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich). 
 
Planungsrechtliche Festsetzungen, die sich ausschließlich auf den Teilbereich 1 be-
ziehen, entfallen zukünftig. Des Weiteren erfolgt im Rahmen der 3. Änderung eine 
redaktionelle Anpassung des Teil B – Text insofern, dass eine Streichung einzelner 
Festsetzungsinhalte erfolgt, die sich auf den Teilbereich 1 bezogen haben.  
 
Für den Teilbereich 2 gelten die planungsrechtlichen und baugestalterischen Fest-
setzungen weiterhin fort. Der Teilbereich 2 ist nicht Gegenstand der 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9. Er ist jedoch Bestandteil der Planzeichnung, um die weiter-
hin gültigen Festsetzungen darzustellen. 
 
Die Ausführungen der Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan behalten, 
sofern Sie sich auf den fortbestehenden Teilbereich 2 der 3. Änderung beziehen, 
weiterhin ihre Gültigkeit. 
 
3. Sonstiges 
 
Es ergeben sich keine Anforderungen hinsichtlich der Belange von Ver- und Entsor-
gung durch die Teilaufhebung des Bebauungsplanes.  
 
Innerhalb des Teilbereiches 1 verlaufen parallel und in Nähe der Landesstraße L031 
sowie der Lostener Straße Versorgungsleitungen der E.DIS AG.  
Des weiteren befindet sich östlich der Lostener Straße eine Hochdruckgasleitung im 
Verantwortungsbereich der Gasversorgung Wismar Land GmbH. Der Verlauf der 
Trasse ist oberirdisch durch gelbe Hartplastpfähle bzw. Betonsteine gekennzeichnet.  
Diese vorhandenen Leitungen sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Die Träger der 
Versorgung sind bei weiteren Maßnahmen frühzeitig in die Planung einzubeziehen, 
um vorhandene Leitungen berücksichtigen zu können. 
 
Innerhalb des Teilbereiches 1 sind an der Landesstraße sowie an der Lostener Stra-
ße verschiedene Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes vorhanden. 
Diese Punkte sind bei gegebenenfalls künftigen baulichen Maßnahmen zu berück-
sichtigen. 
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TEIL 2 - UMWELTBERICHT 

 
1.  Einleitung 
 
Der Umweltbericht, als gesonderter Teil der Begründung, legt die Belange des Natur- 
und Umweltschutzes dar. Gemäß §§ 2 (4) und 1 (6) Nr. 7 BauGB werden die Resul-
tate der Umweltprüfung sowie nach § 1a (3) BauGB die Ergebnisse der 
Eingriffsregelung aufgezeigt. 
 
Für die Teilaufhebung durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 im Ortsteil 
Hoppenrade der Gemeinde Bad Kleinen werden innerhalb des Umweltberichtes die 
ermittelten, voraussichtlichen Umweltauswirkungen nach der Anlage des BauGB be-
schrieben und bewertet. Die Ergebnisse sind nach § 2 (4) Satz 4 BauGB in der 
Abwägung zu berücksichtigen.  
 
1.1  Allgemein 
 
Die Gemeinde Bad Kleinen hat am 10.10.1996 den Bebauungsplan Nr. 9 für die 
Ortslage Hoppenrade als Satzung beschlossen. Durch öffentliche Bekanntmachung 
hat die Satzung mit dem 27.11.1997 Rechtskraft erlangt. 
 
Die 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes wurde für Flächen in Hop-
penrade aufgestellt, die ursprünglich nicht Bestandteil des Bebauungsplanes waren. 
Nach Satzungsbeschluss am 04.10.2000 wurde diese 1. Änderung und Ergänzung 
am 29.02.2002 rechtskräftig. Die 2. Änderung, die mit 01.02.2007 rechtkräftig wurde, 
bezieht sich auf einen kleinen Teilbereich zwischen Landesstraße und Straße „Am 
Dorfteich“.  
 
Aus heutiger Sicht sind die Planungsinhalte des Bebauungsplanes Nr. 9 teilweise 
nicht mehr umsetzbar. Durch die Festsetzung der Gewerbegebietsflächen wurde 
Baurecht für die Errichtung von kleinteiligen Gewerbebetrieben geschaffen. Unter 
Berücksichtigung der zurückliegenden und aktuellen Gewerbeentwicklung im Bereich 
von Bad Kleinen ist jedoch festzustellen, dass für eine solche bauliche Nutzung in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Ortslage Hoppenrade kein Bedarf besteht. 
 
Mit der Aufhebung einer Teilfläche des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, die 
aus heutiger Sicht überdimensionierten Gewerbegebietsflächen zurückzunehmen 
und damit eine städtebaulich sinnvolle Ortsrandgestaltung auch in der Bauleitpla-
nung zu dokumentieren.  
 
Im Rahmen der 3. Änderung soll nun der Bebauungsplan Nr. 9 für die festgesetzten 
Gewerbegebiete und die daran angrenzenden Ausgleichs- und Grünflächen aufge-
hoben werden. Die Gemeindevertretung Bad Kleinen hat auf ihrer Sitzung am 
19.06.2013 die Aufstellung der Satzung über die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 9 (durch Teilaufhebung) in der Ortslage Hoppenrade beschlossen. 
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1.2 Lage und Charakteristik des Plangebietes 
  
Die Ortslage Hoppenrade liegt nördlich von Bad Kleinen in einer Entfernung von et-
wa 2 km. Sie ist über die Landesstraße L 031 an das übergeordnete 
Straßenverkehrsnetz angebunden. 
 
Das Plangebiet der rechtskräftigen Satzung erstreckt sich auf die gesamte Ortslage 
Hoppenrade, die nördlich der Landesstraße L 031 liegt, sowie auf Flächen westlich 
und östlich der Straße nach Losten (Lostener Straße) in direkter Nachbarschaft zum 
bebauten Siedlungsbereich von Hoppenrade. 
 
Die rechtskräftige Satzung soll für den in der Planzeichnung gekennzeichneten, 
schwarz-weiß dargestellten Teilbereich 1 aufgehoben werden. Nur der Teilbereich 1 
ist Gegenstand der 3. Änderung. Die Ausführungen im Umweltbericht beziehen sind 
daher ausschließlich auf diesen Teilbereich 1.  
 
Der Teilbereich 2, für den die rechtskräftige Satzung fortbesteht, ist zur Verdeutli-
chung der weiterhin gültigen Festsetzungen in der Planzeichnung farbig dargestellt. 
 

 
Luftbild (Quelle: gaia.mv) 
 
 
Naturräumliche Gliederung 

Landschaftszone:  Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte (4) 

Großlandschaft:  Westmecklenburgische Seenlandschaft  (40) 

Landschaftseinheit:  Schweriner Seengebiet (402) 

Teilbereich 2 – 
Fortbestand des 

Bebauungsplanes 

Teilbereich 1 – 
Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes 
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Heutige potentielle natürliche Vegetation 
 
Die potentielle natürliche Vegetation des Planungsgebietes wird von reichen boden-
sauren Buchenmischwäldern gebildet, deren Baumschicht hauptsächlich aus der 
Rotbuche bestünde. Als Nebenholzarten treten die Vogelkirsche, die Hainbuche und 
die Winterlinde auf.  
Als bodensaure Buchenmischwälder hätten sich in der Region des Planungsgebietes 
Drahtschmielen-Buchenwälder einschließlich der Ausprägung als Schattenblumen-
Buchenwald etabliert.   
 
 
2. Umweltprüfung 

2.1 Planungsziel 
 
Ziel des rechtskräftigen Bebauungsplanes ist die Herstellung einer städtebaulichen 
Ordnung innerhalb der bestehenden Ortslage Hoppenrade sowie die Entwicklung 
von Flächen beidseitig des Weges nach Losten. So wurden innerhalb der Ortslage 
Mischgebiete und Grünflächen ausgewiesen. Entlang des Weges nach Losten erfolg-
te im Wesentlichen die Festsetzung von Gewerbegebieten. Zur Abgrenzung 
gegenüber den angrenzenden Ackerflächen wurde eine Grünfläche festgesetzt. 
 
Im Rahmen der 3. Änderung soll nun der Bebauungsplan Nr. 9 für die festgesetzten 
Gewerbegebiete und die daran angrenzenden Ausgleichs- und Grünflächen für den 
Teilbereich 1 aufgehoben werden. 
 
2.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 
 
Fachplanungen 
Laut Gutachterlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) für die Region West-
mecklenburg liegt der Bereich der vorliegenden Teilaufhebung in unmittelbarer Nach-
barschaft eines mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt zugewiesenen Ge-
bietes.  
 
Schutzgebiete 
Es befinden sich keine internationalen oder nationalen Schutzgebiete in planungsre-
levanten Raum. Durch die Planungen zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 
der Gemeinde Bad Kleinen und der damit einhergehenden Teilaufhebung werden 
keine Schutzgebiete betroffen. 
 
Geschützte Biotope 
Im Plangebiet des hier betrachteten Bebauungsplanes befinden sich zahlreiche ge-
mäß § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotope. Es handelt sich hauptsächlich um 
Kleingewässer und Feldgehölze. Die Gewässer- und Grünstrukturen bleiben erhal-
ten. Durch die Teilaufhebung des Bebauungsplanes werden diese Biotope nicht 
negativ beeinträchtigt.  
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3.  Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Der Zustand der Umwelt und dessen Merkmale sind für das Plangebiet einzeln und 
auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt. Veränderungen der Schutzgüter 
sollen somit nachvollzogen, dokumentiert und bewertet sowie Maßnahmen zur Ver-
meidung, zur Verringerung und zum eventuellen Ausgleich negativer 
Umweltauswirkungen, der vorliegenden Aufhebung, schutzgutbezogen abgeleitet 
werden.  
 
Für eine Beurteilung voraussichtlicher Umweltauswirkungen wurden die folgenden 
fachgesetzlichen Vorgaben des Umweltschutzes auf Bundes- und Landesebene be-
rücksichtigt.  
 
 
Schutzgut 
 

 
fachgesetzliche Vorgaben 

 
Mensch 
 

 
- Bundesimmissionsschutzgesetz, 22. BISchV, DIN 18005 (Schallschutz) 

 
Pflanzen u. Tiere 
 

 
- Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG,  
- Naturschutzausführungsgesetz NatSchAG M-V,  
- Bundesartenschutzverordnung BArtSchV,  
- FFH-Richtlinie  
 

 
Landschaft 
 

 
- Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung), NatSchAG M-V 

 
Boden 
 

 
- Bundesbodenschutzgesetz 

 
Klima / Luft 
 

 
- Bundesimmissionsschutzgesetz, 22.BISchV 

 
Kultur- u. Sachgüter 
 

 
- Denkmalschutzgesetz M-V (DSchG M-V) 

Tabelle 1: fachgesetzliche Vorgaben einzelner Schutzgüter 

 
3.1 Schutzgut „Mensch“ 
 
Der von der Teilaufhebung betroffene Planbereich ist unbebaut. Der gegenwärtige 
Zustand erfährt durch eine Teilaufhebung des Bebauungsplanes keine bedeutenden 
Veränderungen. Es sind keine spürbaren negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 
„Mensch“ zu erwarten. 
 
3.2 Schutzgut „Pflanzen und Tiere“ 
 
Durch die Planungen zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde 
Bad Kleinen bleiben die Bestände der vorhandenen Tier- und Pflanzenarten unbe-
rührt. Es kommt durch die Teilaufhebungsabsichten zu keinen Eingriffen in die Flora 
und Fauna innerhalb des Untersuchungsgebietes.  
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Erfassung des Baumbestandes 
Mit der hier betrachteten Teilaufhebung sind keine Veränderungen des vorhandenen 
Baumbestandes verbunden. Die vorhandenen gemäß § 18 NatSchAG M-V geschütz-
ten Einzelbäume werden nicht beeinträchtigt.  
 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
 
Relevanzprüfung 
In der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden alle europarechtlich geschützten Arten 
untersucht, die im Wirkraum des Vorhabens zu erwarten sind und die durch die vor-
habenspezifischen Wirkfaktoren betroffen sein könnten. 
Im Rahmen der Relevanzprüfung, die innerhalb der artenschutzrechtlichen Prüfung 
grundsätzlich durchzuführen ist, wurden daher zunächst die Arten aus allen europa-
rechtlich geschützten Arten „herausgefiltert“ (Abschichtung), für die eine 
verbotstatbestandliche Betroffenheit durch das vorliegende Projekt mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen werden konnte (Relevanzschwelle) und die daher einer 
detaillierten artenschutzrechtlichen Prüfung nicht mehr unterzogen werden mussten. 
Die Angaben wurden hinsichtlich ihrer Plausibilität für den konkreten Projektraum 
(Untersuchungsgebiet) eingeschätzt.  
Es wurden die Arten ausgeschieden, die im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkom-
men können. So wurden z.B. die Arten herausgefiltert, deren Lebensräume/ 
Standorte im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen (z.B. Wald, Ostsee). In ei-
nem weiteren dritten Schritt konnten (entsprechend des Vorhabentyps) weitere Arten 
ermittelt und ausgeschlossen werden, deren Wirkungsempfindlichkeit vorhabensbe-
dingt so gering ist, dass sich relevante Beeinträchtigungen / Gefährdungen mit 
hinreichender Sicherheit ausschließen lassen. 
Durch diese Abschichtung wurde die Konzentration des zu untersuchenden Arten-
spektrums auf die Arten ermöglicht, die tatsächlich betroffen sein könnten.  
Nur für die nach der Relevanzprüfung verbleibenden relevanten Arten erfolgten dann 
die weitergehenden Prüfschritte, d.h. zunächst die Ermittlung der Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Absatz 1 i.V.m. Absatz 5 BNatSchG.  
Im Weiteren wird die artenschutzrechtliche Prüfung nur für die Arten durchgeführt, 
die für das Untersuchungsgebiet relevant sind. 
 
Geschützte Arten, die im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind: 
Die erläuterten Verbote treffen bei Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen auf 
folgende in Mecklenburg-Vorpommern vorkommende Arten zu: 
- alle wildlebenden Vogelarten, 
- Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 
 
Bei einer Relevanzprüfung für die europäischen Vogelarten wurde das Augenmerk 
auf die Arten gelegt, deren Vorhandensein oder Fehlen größtmögliche Rückschlüsse 
über den Zustand des Untersuchungsraumes zulassen. Die Brutvogelarten wurden 
als Zeigerarten für die Artenschutzrechtliche Stellungnahmen ausgewählt. Als Zeiger- 
bzw. Wertarten werden die Arten benannt, welche in den Roten Listen bzw. im An-
hang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie Erwähnung finden. Aufgrund ihrer 
höheren ökologischen Ansprüche gegenüber weniger sensiblen Arten sind diese Ar-
ten bestens geeignet, den Zustand eines Untersuchungsraumes bezüglich seiner 
Vorbelastungen einzuschätzen.  
Auf Grundlage der vorhandenen Biotopstrukturen des Plangebietes erfolgte eine 
Auswahl der planungsrelevanten Arten und Artengruppen.  
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Auswirkungen des Vorhabens auf einzelne Artengruppen (Potentialabschätzung) 
 
Der Teilbereich 1 schließt sich direkt an die besiedelte Ortslage Hoppenrade an. Er 
wird charakterisiert durch seine landwirtschaftliche Nutzung als Acker- und Grünland-
flächen. Des Weiteren sind im planungsrelevanten Bereich mehrere Kleingewässer 
und Gehölzstrukturen wie die Gehölze entlang der der Lostener Straße vorhanden. 
Aufgrund der anthropogenen Vorbelastung sind überwiegend unempfindliche Arten 
des Siedlungsraumes zu erwarten.  
 
Mit der Teilaufhebung werden keine Eingriffe vorbereitet. Die derzeitigen Strukturen 
bleiben bestehen. Der Teilbereich 2 bleibt als rechtskräftiger Bestandteil des Bebau-
ungsplanes erhalten. Dementsprechend werden für diesen Teilbereich 2 keine 
artenschutzrechtlichen Betrachtungen durchgeführt. 
 
Brut- und Rastvögel 
Aufgrund der bestehenden Biotopausstattung sind die typischen Arten des Sied-
lungsbereiches (freibrütende Singvögel) zu erwarten. Rastvögel sind aufgrund der 
Nähe zur Siedlungslage auszuschließen.  
Mit der Teilaufhebung wird keine Beseitigung von Gehölzstrukturen geplant. Die Ha-
bitatstrukturen bleiben wie im Bestand erhalten. Generell gelten die gesetzlichen 
Vorgaben § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) um Beeinträchtigungen der 
Brutvogelpopulation zu vermeiden. 
 
Säugetiere 
Aufgrund der fehlenden Habitatstrukturen kann das Vorkommen artenschutzrechtlich 
relevanter Säugetiere (Fledermäuse) ausgeschlossen werden. Mit der hier betrachte-
ten Teilaufhebung gehen dementsprechend keine erheblichen Beeinträchtigungen 
dieser Artengruppe aus. 
 
Amphibien/ Reptilien 
Aufgrund der bestehenden Biotopstrukturen kann ein Vorkommen von Amphiben/ 
Reptilien nicht ausgeschlossen werden. Die vorhandenen potentiellen Habitatbe-
standteile werden durch die hier betrachtete Teilaufhebung nicht verändert.  
 
Fische 
Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswir-
kungen auf die Artengruppe der Fische auszuüben. Durch fehlende Habitatstrukturen 
können Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände der Artengruppe Fische eindeutig ausgeschlossen werden. 
 
Schmetterlinge 
Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswir-
kungen auf die Artengruppe der Schmetterlinge auszuüben. Durch fehlende 
Habitatstrukturen können Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände der Artengruppe Schmetterlinge eindeutig ausgeschlossen 
werden. 
 
Käfer 
Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswir-
kungen auf die Artengruppe der Käfer auszuüben. Durch fehlende Habitatstrukturen 
können Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
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stände der Artengruppe Käfer eindeutig ausgeschlossen werden. Es sind keine 
Großbäume mit entsprechenden Eigenschaften vorhanden. 
 
Libellen 
Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswir-
kungen auf die Artengruppe der Libellen auszuüben. Durch fehlende 
Habitatstrukturen können Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände der Artengruppe Libellen eindeutig ausgeschlossen werden. 
 
Weichtiere 
Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswir-
kungen auf die Artengruppe der Weichtiere auszuüben. Durch fehlende 
Habitatstrukturen können Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände der Artengruppe Weichtiere eindeutig ausgeschlossen 
werden. 
 
Pflanzen 
Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswir-
kungen auf die Artengruppe der Pflanzen auszuüben. Durch fehlende 
Habitatstrukturen können Beeinträchtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände der Artengruppe Pflanzen eindeutig ausgeschlossen 
werden. 
 

 

Relevante Projektwirkungen auf artenschutzrechtliche Belange 
 
Unter Beachtung der Fallkonstellationen (Punkt 7.1 bis 7.7) der „Hinweise zum ge-
setzlichen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG bei der Planung und Durchführung 
von Eingriffen“ des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklen-
burg-Vorpommern wurden nachfolgende Eingriffswirkungen abgearbeitet: 
 

� Gebäudeabbruch 
 
Im Teilbereich 1 sind keine Gebäude vorhanden. 
 

� Beseitigung von Bäumen/ Beseitigung von Hecken und Buschwerk 
 
Im Rahmen der hier betrachteten Planung ist keine Beseitigung Gehölzen (Bäume/ 
Sträucher) vorgesehen. 
 

� Beseitigung, Verkleinerung bzw. Funktionsverlust von Gewässern 
 
Die vorhandenen Kleingewässer werden in ihrem Bestand nicht beeinträchtigt. 
 

� Umnutzung von Flächen 
 
Durch die Aufhebung des Teilbereiches 1 kommt es zu keiner Umnutzung von Flä-
chen.  
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� Lärm 
 
-entfällt- 
 

� Kollision von Tieren mit mobilen oder immobilen Einrichtungen 
 
- entfällt – 
 
Maßnahmen zur Vermeidung 
Im Rahmen der hier betrachteten Planung entstehen keine Eingriffe, die anzuneh-
mende Gefährdungen von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder 
europäischen Vogelarten hervorrufen können.  
 
Es erfolgen keine Eingriffe in bestehende Wertbiotope (Waldflächen, Kleingewässer, 
Feuchtwiesen).  
 
Deshalb werden keine weiteren Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung festge-
legt. 
 
Bewertung - Zusammenfassung Artenschutz 
Aufgrund der vorhandenen Habitatausstattung sind Vorkommen der Artengruppen 
Brutvögeln, Amphibien und Reptilien möglich. Im untersuchten Plangebiet wurden 
bei mehrfachen durchgeführten Begehungen keine Individuen geschützter Arten 
festgestellt werden.  
 
Mit der Teilaufhebung ist ein Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) auszuschließen. Es bleiben die bestehenden 
Habitatstrukturen erhalten.  
 
3.3 Schutzgut „Boden“ 
 
Im Natur- und Landschaftshaushalt und Stoffkreislauf hat das Schutzgut „Boden“ we-
sentliche Funktionen. Er übernimmt das Filtern, Speichern, Puffern und die 
Umwandlung verschiedenster Stoffe, ist für Bodentiere, Mikroorganismen sowie für 
Pflanzen und deren Wurzeln Lebensraum. Die Eigenschaften des Bodens (Substrat, 
Humusgehalt und Hydromorphie) sind als natürliche Standortverhältnisse wesentlich 
für die Ausprägung der Vegetation bestimmend.  
Hinzu kommt laut § 2 BBodSchG die Bedeutung des Bodens für den Menschen als 
Produktionsgrundlage für dessen Ernährung, als Standort für die Besiedelung und 
als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.  
 
Laut der Angaben des LINFOS-Datenportals stehen im Plangebiet grundwasserbe-
stimmte und/ oder staunasse Lehme/ Tieflehme (>40% hydromorph) an.  
Im Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg wird der Schutzwür-
digkeit des Bodens innerhalb des Plangebietes ein mittlerer bis hoher Wert 
zugeordnet.  
 
Bewertung 
Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes ist nicht mit bedeutenden negativen 
Auswirkungen zu rechnen. Die aktuellen landwirtschaftlichen Nutzungen (Acker- und 
Grünland) bleiben weiter bestehen.  
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3.4 Schutzgut „Luft und Klima“ 
 
Die Region des Plangebietes ist überwiegend vom ozeanisch geprägten Klima beein-
flusst. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge von ca. 550 – 600 mm des 
Gebietes liegt weit unter der durchschnittlichen Menge anderer Regionen in Meck-
lenburg-Vorpommern. Weiter drückt sich der maritime Einfluss in der hohen 
Luftfeuchtigkeit und dem ausgeglichenen Temperaturjahresgang von 7,9°C - 8,1°C 
aus. Westliche Hauptwindrichtungen bei mittleren Windgeschwindigkeiten um 5 m/s 
prägen weiter die klimatische Situation im Planungsgebiet. 
Bewertung 
Mit der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 und der damit einher-
gehenden Teilaufhebung werden keine Eingriffe in das Schutzgut „Luft und Klima“ 
geplant, welche den aktuellen Zustand dauerhaft negativ beeinflussen könnten. 
 
3.5  Schutzgut Wasser 
 
Grundwasser 
Der Grundwasserflurabstand beträgt 10 m. Die Verfügbarkeit der Grundwasserres-
sourcen wird für den Teilbereich 1 als „genutztes Dargebot Brauchwasser“ in den 
LINFOS-Daten verzeichnet. Der Grundwasserstand unter Flur muss im Zusammen-
hang mit der Leitbodenart gesehen werden. Die Beeinträchtigung der 
oberflächennahen Grundwasserleiter aufgrund intensiver, landwirtschaftlicher Nut-
zung (überhöhte Nährstoffeinträge) der Böden ist nicht auszuschließen. Dem Gebiet 
des Geltungsbereiches wird nach Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan (GLRP) 
hinsichtlich der Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers dem Bereich 
eine geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit zugeordnet. 
Bewertung 
Nachhaltige Auswirkungen auf das lokale Grundwasservorkommen sind durch das 
Vorhaben der Bebauungsplanteilaufhebung nicht zu erwarten.  
 
Oberflächenwasser 
Die Region des Plangebietes hat ein hohes Vorkommen an Kleingewässern, ehema-
lig abflusslosen Niederungen, Senken mit wechselnd hohem Grundwasserstand und 
Entwässerungsgräben. Die Sölle sind wasserführend, mit starken im Jahresverlauf 
schwankenden Wasserspiegelhöhen. Regulierende Funktion und Bedeutung als 
Grundwassersammler in Trockenzeiten haben insbesondere Senken und Sölle. In 
den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche Drainagen verlegt und das anfal-
lende Oberflächenwasser über Gräben und Verrohrungen abgeleitet, um zu 
bewirtschaftende Flächen in der Region landwirtschaftlich effektiver nutzen zu kön-
nen.  
Im Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanteilaufhebung konnten drei 
Ober-flächengewässer nachgewiesen werden. Hierbei handelt es sich um das ge-
mäß § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotop im Nordwesten des Teilbereiches 1 
sowie die beiden zeitweise wasserführenden Sölle im Nordosten des von der Teil-
aufhebung betroffenen Bereiches.  
Der Teilbereich 1 befindet sich in der Trinkwasserschutzzone III.  
 
Bewertung 
Das natürliche Oberflächenwasserregime des Plangebietes wird durch die vor-
gesehene Teilaufhebung nicht verändert.  
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3.6  Schutzgut „Kultur- und sonstiger Sachgüter“  
 
Im hier betrachteten Teilbereich 1 sind keine Bau- und Kunstdenkmale vorhanden. 
Dieser Bereich ist nicht bebaut. 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Bodendenkmale innerhalb des Plange-
bietes bekannt.  
 
Bewertung 
Es kommt durch die Teilaufhebung zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes „Kultur- und Sachgüter“.  
 
3.7 Schutzgut „Landschaft“  
 
Das von der Planung betroffene Areal der Teilaufhebung befindet sich in der Ge-
meinde Bad Kleinen in der Ortslage Hoppenrade im Landkreis Nordwest-
mecklenburg. Der hier betrachtete Teilbereich 1 schließt sich direkt an die bebaute 
Ortslage Hoppenrade an.  
In den LNFOS-Daten wird der Teilbereich 1 aufgrund seiner Lage (Pufferzone Sied-
lungsbereich) ohne Bewertung in Hinblick auf die Bewertung des Landschaftsbildes 
dargestellt. Die Umgebung besitzt eine geringe Wertigkeit des Landschaftsbildes in 
Bezug auf Größe und Funktion mit jeweils Stufe 1 bis 2. Die Landschaftsbildräume 
werden als gering bis mittel eingestuft.  
 
Bewertung 
Durch die hier betrachtete Teilaufhebung kommt es zu keiner Bebauung. Dement-
sprechend entstehen keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Landschaftsbild.  
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3.8 Wechselwirkungen der Umweltauswirkungen einzelner Schutzgüter 
 
Grundsätzlich sind nachfolgende Wechselwirkungen zu berücksichtigen: 
 
 
Schutzgut 
 

 
Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern 

 
Menschen 

- die Schutzgüter „Pflanzen u. Tiere“, „Boden“, „Wasser“, „Klima/Luft“ und 
  „Landschaft“ bilden die Lebensgrundlage des Menschen 

 
Pflanzen  
 

- Abhängigkeit der Vegetation von abiotischen Standorteigenschaften 
  (Bodenform, Grundwasserflurabstand, Klima) 
 
- Bestandteil bzw. Strukturelement des Landschaftsbildes 
 
- anthropogene Vorbelastung der Biotopstrukturen 

 
Tiere 
 

- Abhängigkeit der Tierwelt von biotischer bzw. abiotischer 
  Lebensraumausstattung (Vegetation, Biotopvernetzung, Wasserhaushalt, Boden) 
 
- anthropogene Vorbelastungen der Einzelindividuen und/oder der Lebensräume 
  (Störung, Verdrängung) 

 
Boden 
 

- Abhängigkeit der Eigenschaften von geologischen, wasserhaushaltlichen, 
  geomorphologischen und vegetationskundlichen Verhältnissen 
 
- Lebensraum für Tiere und Menschen, Standort für Biotope bzw. Pflanzengesellschaften  
  sowie in Bedeutung für den Wasserhaushalt (Grundwasserneubildung, Retentions- 
  funktion, Grundwasserschutz, Grundwasserdynamik) 
 
- anthropogene Vorbelastungen (Bearbeitung, Stoffeinträge, Verdichtung u. Versiegelung) 

 
Wasser 
 

- Abhängigkeit der Grundwasserneubildung von Boden-, Vegetations- und Nutzungsfaktoren 
 
- anthropogene Vorbelastung von Gewässern u. Grundwasser durch Nutzung und Stoffeinträge 

 
Klima u. Luft 

- aufgrund der Kleinflächigkeit des vorliegenden Geltungsbereiches sind im konkreten Fall 
  keine relevanten Wechselwirkungen zu erwarten 

Landschaft 

- Abhängigkeit des Landschaftsbildes von Faktoren, wie Relief, Vegetation u. Nutzung 
 
- anthropogene Vorbelastungen d. Landschaftsbildes und Landschaftsraumes durch  
  Überformung 

Tabelle 2: Wechselwirkungen einzelner Schutzgüter 

 
Wechselwirkungszusammenhänge und funktionale Beziehungen innerhalb und zwi-
schen einzelnen Schutzgütern, welche für das Vorhaben der Teilaufhebung von 
Relevanz sind, wurden im Rahmen der schutzgutbezogenen Auswirkungsprognose 
berücksichtigt.  
Infolge der Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Schutzgütern und des 
Ausbleibens der Addition und Potenzierung deren Wirkungen bei einer Bebauungs-
planteilaufhebung, kann nicht davon ausgegangen werden, dass erhebliche Beein-
trächtigungen zu erwarten sind.  
 
3.9  Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 
 
Mit der Aufhebung einer Teilfläche des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, die 
aus heutiger Sicht überdimensionierten Gewerbegebietsflächen zurückzunehmen 
und damit eine städtebaulich sinnvolle Ortsrandgestaltung auch in der Bauleitpla-
nung zu dokumentieren.  
 
Bewertung 
Mit Auswirkungen der Planteilaufhebung auf die Umwelt bzw. die benannten Schutz-
güter ist im Wesentlichen nicht zu rechnen.  
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Die Böden, der jahrzehntelang intensiv genutzten Ackerflächen, sind im gesamten 
Geltungsbereich anthropogen überformt. Sich eventuell einstellende Umwelt-
auswirkungen würden jedoch nicht über den Geltungsbereich des von der Teilaufhe-
bung betroffenen Plangebietes hinaus reichen.  
 
 
4.  Entwicklungsprognose zum Umweltzustand 
 
4.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Aufhebungsdurchführung 
 
Durch eine Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 9 wird die Entwicklung des 
Umweltzustandes im Untersuchungsgebiet bzw. im Geltungsbereich nicht negativ 
beeinflusst.  
Wie aufgeführt, bleiben die einzelnen Schutzgüter von der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes durch Teilaufhebung unberührt, so dass der Umweltzustand, wie in den 
letzten Jahren bzw. Jahrzehnten, trotz anthropogener Überformung oder Nutzung, 
seinen aktuellen Zustand behält. 
 
4.2 Prognose zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtaufhebung 
 
Die aktuelle planungsrechtliche Situation lässt für den Teilbereich 1 eine gewerbliche 
Entwicklung zu. Unter Berücksichtigung der zurückliegenden und aktuellen Gewer-
beentwicklung im Bereich von Bad Kleinen ist jedoch festzustellen, dass für eine 
solche bauliche Nutzung in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ortslage Hoppenrade 
kein Bedarf besteht. 
 
Mit der Aufhebung einer Teilfläche des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, die 
aus heutiger Sicht überdimensionierten Gewerbegebietsflächen zurückzunehmen 
und damit eine städtebaulich sinnvolle Ortsrandgestaltung auch in der Bauleitpla-
nung zu dokumentieren.  
 
Aus den genannten Gründen wird sich die Entwicklung des Umweltzustandes nach 
Planteilaufhebung nicht von der Entwicklung einer eventuellen Nichtdurchführung der 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes (der sog. Nullvariante) unterscheiden.  
 
4.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Planungsalternativen, den Bebauungsplan Nr. 9 auch für den Teilbereich 1 zu erhal-
ten oder ihn hinsichtlich besserer Regelungen der baulichen Entwicklung zu ändern, 
werden aus den unter Punkt 2.1 des Umweltberichtes genannten Gründen als nicht 
sinnvoll erachtet.  
Zu zukünftigen Beurteilungen von Baugesuchen nach der Teilaufhebung des Bebau-
ungsplanes Nr. 9 kann der § 35 BauGB herangezogen werden.  
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5. Eingriffsregelung 
 

§ 14 BNatSchG – Eingriffe in Natur und Landschaft 
 

(1) „Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Ver-
änderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen 
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasser-
spiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und 
das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

 
Durch die hier betrachtete Teilaufhebung durch die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 9 werden gemäß der Begründung sowie den Ausführungen des 
Umweltberichtes keine Eingriffe in die Leistungs- oder Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes bzw. des Landschaftsbildes vorbereitet. Es werden überwiegend 
Bereiche für eine vorgesehene gewerbliche Entwicklung zurückgenommen. Dement-
sprechend entfallen bebaubare Flächen des Teilbereiches 1, die in der 
ursprünglichen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt wurden. 
 
Neben den entfallenden Gewerbe- und Mischgebietsflächen werden auch die Ziele 
für die Grünfläche 1 (Ausgleichsfläche) und für den überwiegenden der Teil Grünflä-
che 2 (Ausgleichsfläche) aufgehoben. 
Es erfolgte eine überschlägige Ermittlung der verbleibenden Eingriffe sowie der damit 
notwendigen Ausgleichsmaßnahmen für den Teilbereich 2, um darzustellen, dass ein 
vollständiger Ausgleich der Eingriffe im Zusammenhang mit den Zielen für den Teil-
bereich 2 weiterhin gewährleistet ist. 
 
 
Ursprüngliche Eingriffsbilanzierung Bebauungsplan Nr.9: 
 
Grundlage zur numerischen Eingriffsbewertung war die gesamte überbaubare Fläche 
der Gewerbegebiete und der Mischgebiete mit vorwiegender gewerblicher Nutzung 
sowie innerhalb der eigentlichen Ortslage der überbaren Flächen der Mischgebiete 
mit vorwiegender Wohnnutzung. Grundlage der ursprünglichen Berechnung war das 
vereinfachte Bewertungsverfahren (Nordrhein-Westfalen).  
 
Im Zusammenhang mit der 1. Änderung oder Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 9 
ergaben sich keine Forderungen hinsichtlich der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzie-
rung. Es handelt sich im eine nach § 34 BauGB beurteilte Situation. 
 
Ebenso wurde im Zuge der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 keine Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung durchgeführt. Hier erfolgte eine Reduzierung der Grund-
flächenzahl gegenüber der rechtskräftigen Satzung. Dadurch wurde sichergestellt, 
dass sich durch die 2. Änderung des Bebauungsplanes der Eingriff in den Natur-
haushalt verringert.  
 
Im Rahmen der ursprünglichen Berechnung wurde von einem flächenhaften Verlust 
für die gesamten Flächen innerhalb der Baugrenzen ausgegangen. Es wurde eine 
Fläche von 80.000 m² als zusammengefasste Größe aller Baufenster berücksichtigt. 
Unberücksichtigt blieb dabei das bereits bebaute Eckgrundstück (Landesstraße / 
neue Straße nach Losten). Mit Ausnahme des eben erwähnten Eckgrundstückes 
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(Brache-ehemaliger Garten) handelt es sich um Ackerflächen. Nachfolgend ist diese 
Berechnung tabellarisch dargestellt.  
 
 Biotoptyp Flächengröße 

(A in m²) 
Wertigkeit 
(W in Pkt./m²) 

Ökowertpunkte 
(=A x W) 

GE/ MI  
Baufelder 

Acker 80.000 2 160.000 

 Brache 
(ehemalige 
Garten) 

2.300 4 9.200 

MI Wohnen Gartenland 3.000 4 12.000 
Eingriffsbilanzierung - Gesamt für Teilbereiche 1 + 2 182.000 
 
Mit der Aufhebung des Teilbereiches 1 wird die Entwicklung von Gewerbeflächen 
sowie Mischgebiete mit überwiegendem Gewerbeanteil nicht mehr weiterverfolgt. Die 
eingriffsrelevanten Flächenanteile mit ihrer Bewertung sind nachfolgend zusammen-
gefasst: 
 

 
In der ursprünglichen Berechnung wurden den Aufwertungen der umliegenden Grün-
flächen (Ausgleichsflächen) folgende Ökopunkte zugeordnet: 
 
Grünfläche 1 86.800 
Grünfläche 2 25.300 
Grünfläche 3 8.700 
Grünfläche 4 34.500 
Grünfläche 5 47.500 
Ökowertpunkte Gesamt 202.800 
 
Der verbleibende Eingriff für den Teilbereich 2 wird mit 41.800 Ökopunkten bilanziert. 
Ohne Berücksichtigung der Grünflächen (Ausgleichsflächen) 1 und 2 verbleiben 
90.700 Ökowertpunkte. Somit können die Eingriffe durch die Ziele des weiterhin 
rechtskräftigen Teiles des Bebauungsplanes Nr. 9 (Teilbereich 2) innerhalb der ver-
bleiben Grünflächen (Ausgleichsflächen) ausgeglichen werden. Gemäß dieser 
Darstellung verbleibt der Gemeinde ein Bilanzierungsüberschuss von 48.900 Öko-
punkten. 
 
6. Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
Allgemein dient eine Überwachung der Umwelt insbesondere der Feststellung von 
erheblichen, unvorhergesehenen nachteiligen Umweltauswirkungen. Da durch eine 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes keine erheblichen Auswirkungen auf die Um-
welt zu erwarten sind, können Maßnahmen, welche der Überwachung dienen, unter-
bleiben.  
 
 

Aufhebung/ 
Nutzung 

Flächen-
größe (m²) 

Biotoptyp Ökowert Ökopunkte 

GE – entfällt 62.300 Acker 2 124.600 
MI/GE – entfällt 7.800 Acker 2 15.600 
Teilbereich – Aufhebung: entfallender Eingriff Gesamt: 140.200 
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7. Allgemein verständliche Zusammenfassung 
 
Bedeutende Auswirkungen negativer Art auf die Schutzgüter „Mensch“, „Pflanzen u. 
Tiere“, „Boden“, „Wasser“, „Klima /Luft“ und „Landschaft“ sowie „Sach- und Kulturgü-
ter sind durch die Teilaufhebung des Bebauungsplanes nicht zu erwarten. 
Beim Vergleich zu einer Nichtdurchführung der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 9 erhält man das gleiche Ergebnis in Bezug auf die Umweltentwicklung im Gel-
tungsbereich. 
 
Maßnahmen, welche der Vermeidung, der Verringerung oder dem Ausgleich nachtei-
liger Umweltauswirkungen durch die Teilaufhebung des Bebauungsplanes dienen, 
sind somit, ebenso wie ein anschließendes Monitoring, nicht erforderlich. 
 
Planungsalternativen, den Bebauungsplan zu erhalten oder ihn zur anderen Rege-
lung von baulichen Entwicklungen im Geltungsbereich zu ändern, werden in diesem 
Bericht für nicht sinnvoll erachtet. 
 
 
 
 
 
Bad Kleinen, den …………….    _________________________ 
           Bürgermeister 
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